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Begutachtung: Bundesgesetz über die Wahrnehmung konsularischer Aufga-
ben (Konsulargesetz – KonsG) 
 
 
 
Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des im Betreff genannten 
Entwurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 
Gründe für die Ablehnung konsularischen Schutzes 
Nach Auffassung der BAK erscheint es nicht nachvollziehbar, dass gemäß § 6 Abs 3 Zi 3 die 
Gewährung konsularischen Schutzes für DoppelstaatsbürgerInnen, die neben der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft auch die Staatsangehörigkeit eines Drittstaates besitzen (zu wel-
chem sie eine engere Beziehung als zu Österreich haben), abgelehnt werden kann. Nicht von 
ihren eigenen Mitgliedsländern vertretenen UnionsbürgerInnen ohne jeglichen Bezug zu 
Österreich wäre aber aufgrund der Konsularrichtlinie (KonsularRL) voller konsularischer 
Schutz zu gewähren. 
 
Unseres Erachtens nach liegt hierin eine nicht gerechtfertigte Schlechterstellung von 
ÖsterreicherInnen gegenüber UnionsbürgerInnen. 
 
Die konsequente Umsetzung dieser Bestimmung würde zu folgender Schieflage führen: Ein/e 
ÖsterreicherIn mit Doppelstaatsbürgerschaft könnte sich auch dann nicht an die österreichi-
schen Vertretungsbehörden wenden, wenn der Drittstaat, dessen Staatsangehörigkeit er/sie 
ebenfalls besitzt, keine konsularische Vertretung hat. 
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Hingegen müsste gegebenenfalls die Vertretungsbehörde eines anderen EU-Staates gemäß 
der KonsularRL ihm/ihr aufgrund seiner/ihrer österreichischen Staatsbürgerschaft konsulari-
schen Schutz gewähren, da er/sie ansonsten nicht vertreten wäre. 
 
Eine solche Situation könnte durch Streichung des § 6 Abs 3 Zi 3 vermieden werden. 
 
Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 
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